
158. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1. 10. 1983 = MB1. NW. Nr. 87 einschl.)

(Bewilligungsbehörde)

r (Anschrift des Zuwendungsempfängers)

Ort/Datum

Fernsprecher:

22. 6. 83 (B 4)

Anlage 2

L J

Zuwendungsbescheid
(Projektförderung)

Betr.: Zuwendungen des Landes NW;
hier: Förderung der Kontrollringe

- Kap. 10 030 Tit 683 65 -

Bezug: Ihr Antrag vom _.....

Anlg.: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung - AN-Best-P
Vordruck Verwendungsnachweis

I.
1. Bewilligung:

Auf Ihren vg. Antrag bewillige ich Ihnen

für die Zeit vom ..._......._..._......_..._......................._ bis .

(Bewilligungszeitraum)

eine Zuwendung in Höhe von ........_._...._.._................__....__. DM

(in Buchstaben: ......__._........._....._...........__.._____.__...... Deutsche Mark)

2. Zur Durchführung folgender Maßnahme

(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und - wenn mit Hilfe der Zuwendung Gegenstände erworben oder
hergestellt werden - ggf. die Angabe, wie lange die Gegenstände für den Zuwendungszweck gebunden sind.)



22. 6. 83 (B 4)

7894 3' Finanzierungsart/-höhe

158. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1. 10. 1983 = MB1. NW, Nr. 87 einschl.)

Die Zuwendung wird in der Form der Anteilfinanzierung in Höhe von....._...._...... v. H. (Höchstbetrag s. Zuwen-
dungsbetrag) zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe
von ___,_______.._______..... DM als Zuschuß gewährt.

4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben ')

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt:

5. Auszahlung

Die Zuwendung wird im Rahmen der verfügbaren Landesmittel aufgrund der Anforderungen nach den ANBest-P
ausgezahlt

II.
Nebenbestimmungen

Die beigefügten ANBest-P sind Bestandteil dieses Bescheides.

Abweichend oder ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt:

1. Das von Ihnen eingesetzte Personal darf finanziell nicht besser gestellt werden als vergleichbare Landesbe-
dienstete.

2. Rücklagen und Rückstellungen dürfen nicht gebildet werden.

Unterschrift

') Nur ausfüllen, wenn beantragter und bewilligter Betrag nicht übereinstimmen oder andere Gründe die Darstellung erforderlich machen.


